
 

 

 

 

Verband Luzerner Schützen Veteranen 
 

  

Spesenreglement 
 

1.  Jahresentschädigung (Sitzungsentschädigung) 

 Keine, für die Vorstandsitzungen werden die Reisekosten entschädigt. 

 

2.  Delegationen 

 Für eine Delegation (z.B. DV des VSSV, Präsidentenkonferenz VSSV, Schützenmeister-

 konferenz, Final JU+VE usw.) werden die Reisekosten entschädigt. 

 

3. Transportkosten 

 Reisespesen werden wie folgt entschädigt: 

  Autospesen werden mit Fr. -.50 pro Kilometer vergütet 

  Bahnbillette 2. Klasse gemäss Tarif 

 

4. Administrative Kosten 

 Briefmarken, Porti, Büromaterial und spezielle Ausgaben (Blumen etc.) werden 

 vergütet. Die Telefonspesen werden nach Schätzung der Mitglieder auf Vertrauensbasis 

 vergütet.  

 

5. Regionenobmänner 

 Den Regionenobmännern werden die administativen Kosten sowie die Fahrspesen 

 (sofern sie in ihrer Region Veranstaltungen organisieren) vergütet. 

 

6. Fähnrich / Vice-Fähnrich 

 Für die Teilnahme an Beerdigungen mit der Fahne werden ihnen die Fahrspesen 

 vergütet. 

 

7. Veteranenschiessen VLSV 

 Allen Helfern am Veteranenschiessen werden Verpflegungs- und Getränkebon  

 abgegeben, welche während dem Veteranenschiessen in der Schützenstube eingelöst 

 werden können. 

 

8. Rechnungsrevisoren 

 Den Rechnungsrevisoren wird nach der Revision der Rechnung ein Nachtessen 

 offeriert.  

  

9. Abrechnung 

 Die Spesenabrechnungen werden per 30. November abgeschlossen (Für die Periode 

 1.12. bis 30.11.) und spätestens bis am 10. Dezember dem Finanzchef VLSV zugestellt. 

 

Genehmigt: 13. November  2012 

Der Vorstand 


